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Zitat von Kippelfritze

Weißt du das genau oder ist das deine Meinung? Gibt es dazu irgendwelche
Regelungen, vor allem für den Schulbereich?

Ich habe schon mal einen Test neu schreiben lassen, weil der mir bei diesem Schüler
"zu gut" ausfiel. Er hatte ihn aber auch unter Aufsicht geschrieben, doch diese Aufsicht
hatte, anders als vereinbart, auch inhaltlich geholfen. Naja, ok, das wusste ich aber
schon, als ich neu schreiben ließ. Ich sagte einfach, das erste Mal war "Generalprobe"
und nun solle der Schüler zeigen, was er alleine kann.

Meine Einschätzung beruht auf diesen beiden Informationen:

http://www.rechtslexikon.net/d/anscheinsbew…heinsbeweis.htm
https://www.cornelsen.de/magazin/beitra…rrichtsmaterial

Um es gesichert sagen zu können habe ich eben "meinen" Schulrechtler angeschrieben mit
einer Aussage für BaWü wo das schulrechtlich zu finden wäre. Wenn ich eine Antwort habe
melde ich mich gerne nochmal.

Was den von dir geschilderten Fall anbelangt: Da wusstest du ja gesichert, dass die Aufsicht
inhaltlich geholfen hat, hattest also härtere Fakten an der Hand, als ein eines Bauchgefühl.
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